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Angebot Annahme

freiwillig

nicht sittenwidrig

§ 253 (-)

wie frei von
- Gewalt
- Drohung
- Täuschung
- Manipulation
muss der Wille sein, 
um noch als frei zu 
gelten



Angebot Annahme

freiwillig

nicht sittenwidrig

§ 253 (-)

mit welchen Gegenstän-
den darf ich 
auf welchen Märkten
handeln,
wann darf ich einen Markt 
eröffnen?



nötigen

Handlung
Duldung
Unterlassung

Thesen:
Wem etwas mit vis absoluta weggenommen wird, duldet nicht
Wer etwas weggibt, handelt (selbst wenn er keine realisitische
Alternative sieht)



Täter Realität Opfer Rspr. Lehre Fa

255 255 255
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255,16?

249,255 249249
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